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BEITRAGSZAHLUNGSORDNUNG 
 

für die Saison 2026 

1. Z W E C K 

Die Beitragszahlungsordnung dient zur näheren Definition der Pflichten der einzelnen 
Mitglieder nach § 7 der Statuten in Bezug auf die jährliche Beitragsleistung. Weiters wird damit 
dem Vorstand die Finanzplanung erleichtert und eine Gleichberechtigung aller Mitglieder 
gesichert.  

2. B E I T R A G S H Ö H E 

Diese wird jeweils vor Beginn der Spielsaison mittels email allen Mitgliedern mitgeteilt. Derzeit 
werden folgende Beiträge vorgeschrieben.  
 
Jahresbeitrag für Erwachsene:  
A-Mitgliedschaft  € 210,00 
bei Einzahlung bis einschl. 30. 4. des lfd. J. € 200,00 
B-Mitgliedschaft (Montag – Freitag bis 16 Uhr Spielende)  € 130,00 
Zweitmitgliedschaft (nachweisliche Einzahlung Stammverein) € 130,00 
Beitrag ab August € 160,00 
Beitrag ab September € 110,00 
 
Jahresbeitrag für Studenten*  €  90,00     
Jahresbeitrag für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre  €       25,00 
 
Erhaltungsbeitrag = unterstützendes Mitglied € 20,00 
    
Gästekarte (½ Platz)   
8 bis 17 Uhr  € 8,00 
17 bis 21 Uhr  € 9,00 
für Platz 5  € 6,00 

 
Miete Garderobenkästchen  € 15,00 
Kaution Garderobenkästchen  € 30,00 

3. B E I T R A G S Z A H L U N G 
 
3.1. Die Spielberechtigung erhält man unmittelbar nach Einzahlung des Mitgliedsbeitrages. Spielen 

ohne Einzahlung des Beitrages stellt eine grobe Verletzung der Mitgliedspflicht nach § 7 der 
Vereinsstatuten dar.  

3.2. Bei Spielverhinderung durch unvorhersehbare Umstände (z.B. Krankheit, Übersiedlung, Unfall, 
etc.) während der Spielsaison kann nach schriftlichem Antrag vom Vorstand eine teilweise 
Rückvergütung beschlossen werden. 
 

3.3. Für Jugendliche über 18 Jahren besteht die Möglichkeit, mittels schriftlichen Antrags um 
Erweiterung der Altersgrenze anzusuchen. Der Vorstand hat darüber im Einzelfall zu befinden, ob 
förderungswürdige Gründe für eine Ausnahme vorliegen. Eine allfällige Gewährung des 
Studententarifes gilt auf jeden Fall nur für die betreffende Spielsaison. 

 
*  Nur gegen Vorlage der Inskriptionsbestätigung 


